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Antrag zu Tagesordnungspunkt 4 Neuorganisation SGB II:

Beschlussvorschlag:
Der Kreistag beauftragt die Kreisverwaltung die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dass die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Grundsicherung im Kreis Ravensburg künftig in Form des gesetzlichen Regelfalles des ARGE-Nachfolgemodells – Gemeinsame Einrichtung (§ 44b SGB II) durchgeführt wird. 

Begründung

Durch verschiedene gesetzliche Neureglungen sind vom Gesetzgeber die notwendigen verfassungsrechtlichen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen worden, dass im Regelfall die kommunalen Träger eine gemeinsame Einrichtung zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung schaffen sollen. Daneben besteht ein (begrenzte) Möglichkeit Anträge zustellen, diese Aufgabenwahrnehmung unter Rechtsaufsicht des Bundes in rein kommunaler Trägerschaft durchzuführen (Optionsmodell).
Die Verwaltung hat in ihrer Vorlage die beiden Organisationsformen ausführlich dargestellt und einen Vergleich der beiden Organisationsformen vorgenommen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Trägerschaften dargestellt. 

Bei der Bewertung der beiden Möglichkeiten ist festzustellen, dass es in allen bisher durchgeführten Untersuchungen keinen Nachweis gibt, dass das Optionsmodell zu besseren Vermittlungsergebnissen in den ersten Arbeitsmarkt führt
Wir sehen bei der Abwägung der Vor- und Nachteile einen Vorteil, den Regelweg des ARGE-Nachfolgemodells zu gehen. 
a)  Die Umstellung des bisherigen Verfahrens auf das ARGE-Nachfolgemodell lässt sich sehr einfach vornehmen. Die bisherigen Strukturen und Mitarbeiter der beiden Institutionen könnten eingebracht werden und künftig kann eine Entscheidung aus einer Hand gefällt werden kann. Eingerichtet werden muss praktisch nur noch das paritätisch besetzt Trägergremium.
b) Beim Optionsmodell müssten rund 100 MitarbeiterInnen der BA zum Landkreis Ravensburg wechseln und es müssten ca, 1 500 qm zusätzliche Bürofläche angemietet und ausgestattet werden.

c) Einen gravierender Nachteil besteht darin, dass die verwendeten EDV-System nicht kompatibel sind und die Datensätze mit erheblichem Zeit- und Personalaufwand  (9000 Arbeitstunden, 3 Mitarbeiter 3,5 Monate) übertragen werden müssten.
d) Wegen der unterschiedlichen Datensysteme ist eine unmittelbare Arbeitsvermittlung über den Bereich des kommunalen Trägers nicht möglich. Gerade die überregionale Vermittlung ist aber von wachsender Bedeutung.

Die Kernfrage ist demnach, wenn es keinen deutlichen Vorteil des Optionsmodells gibt, warum dieser Weg der Neuorganisation eingeschlagen werden soll, der mit erheblichem Umorganisationsaufwand und Zusatzkosten verbunden ist.
Eine Neuorganisation nach dem Optionsmodell würde erheblichen bürokratischen Aufwand erzeugen, würde das Landratsamt personell und räumlich weiter aufblähen und würde vor allem viel Energie von der eigentlichen Aufgabe „Menschen in Arbeit zu bringen“ abziehen. 
Da ist es vorzuziehen,  den Weg des Regelfalles zu gehen.
